
Besondere Sorge bereitet den herrschenden Kreisen in Westdeutschland die zuneh
mende negative Einstellung zum Justizapparat, die in verschiedenen soziologischen 
Untersuchungen — u. a. von Wolfgang Kaupen — eindrucksvoll belegt wurde.21 Diese 
negative Einstellung äußert sich nicht nur in Gleichgültigkeit und Passivität gegenüber 
der Justiz, sondern auch in einer demonstrativen Distanzierung. „Ich bin ein anständi
ger Bürger und will mit dem Gericht nichts zu tun haben", sei eine Redensart, in der 
das Bedenkliche der Situation zum Ausdruck gebracht werde, wird geklagt.22 
Wenn es auch über die apologetische Strategie der bürgerlichen Rechtserziehung zur 
Zeit in der bürgerlichen Rechtswissenschaft noch unterschiedliche Auffassungen gibt — 
instruktiv und aufschlußreich sind in dieser Beziehung übrigens die Diskussionen in 
der BRD über den Inhalt des Rechtsunterrichts an den Schulen23 —, so sind doch in 
den letzten Jahren außerordentlich vielfältige Vorstellungen und Maßnahmen zur 
ideologischen Manipulierung der Rechtseinstellung der Bürger entwickelt worden. Dazu 
gehören Vorschläge und institutionelle Konstruktionen über Rechtsbewahrung, Rechts
schutzversicherung, Subventionierung von Berechtigungsscheinen für anwaltliche Be
ratung u. a.24

Der Klassencharakter des bürgerlichen Rechts von heute wird dadurch nicht unwirk
sam verschleiert, ebenso wird teilweise und zeitweilig die Funktionstüchtigkeit und 
Effektivität des bürgerlichen Rechts erhöht. Auf die Dauer gesehen kann aber dem 
bürgerlichen Recht bei den Werktätigen auch damit kein Prestige verschafft werden. 
Dieses Recht ist den Werktätigen fremd, weil es die bornierten Klasseninteressen des 
Monopolkapitals ausdrückt.

Ob Recht beim werktätigen Volk Prestige besitzt und dies bei seiner gesell
schaftlichen Wirksamkeit zu Buche schlägt, hängt nicht von seinem guten oder 
bösen Willen ab. Das letzte Wort spricht auch hier der Klasseninhalt des Rechts. 
Das Interesse an der Wirkung des Rechts vermindert sich bei einzelnen Schichten 
und Gruppen der Gesellschaft in dem Maße, in dem die inhaltliche Ausgestaltung 
des Rechts ihre ökonomischen, kulturellen, politischen und anderen Interessen 
unberücksichtigt läßt beziehungsweise ihnen entgegensteht. Ebenfalls negativ auf 
das Interesse am Recht wirkt sich aus, wenn die Möglichkeit, eigene Interessen 
mit Hilfe des Rechts durchzusetzen — wozu es ja in der Regel der Inanspruch
nahme des staatlichen Apparates bedarf —, immer unwahrscheinlicher wird.25

Die Erfahrung besagt: das werktätige Volk identifiziert sich nur dann mit dem 
Recht dauerhaft, wenn seine Interessen im Recht ausgedrückt werden und wenn 
sie tatsächlich durchsetzbar sind. Im Verhältnis Recht — werktätiges Volk trat des
halb mit dem Entstehen des sozialistischen Rechts ein qualitativer Umschwung ein. 
Machen im bürgerlichen Staat die Werktätigen einen großen Bogen um alles Juri-
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